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Einleitung 
 
 
I 
 

„Eine Geschichte des Geschichtsunterrichts in Deutschland existiert bis heute 
nicht.“ – Die bedauernde Feststellung Bernd Mütters aus dem Jahr 1985 ist nach wie 
vor gültig und verweist auf ein oft angemahntes und bis heute nicht erfülltes Deside-
rat geschichtsdidaktischer Forschung.1 Dies er hochgesteckte Anspruch wird auch 
durch die vorliegende Arbeit – schon allein wegen der regionalen Begrenzung auf 
Bayern und der zeitlichen Einschränkung auf das 20. Jahrhundert – nicht eingelöst; er 
erscheint vielmehr aus grundsätzlichen konzeptionellen und methodischen Erwägun-
gen kaum erfüllbar. Die dabei zu bewältigenden Probleme liegen im zu untersuchen-
den Gegenstand selbst: Geschichtsunterricht besteht nämlich aus einem zeitlich abge-
grenzten, auf historische Sachverhalte bezogenen, zielorientierten und institutionell 
geregelten Interaktionsprozess zwischen Schülerinnen und Schüler einerseits sowie 
der spezifisch qualifizierten Lehrkraft andererseits, der in einem von der Alltagswelt 
getrennten Erfahrungsraum stattfindet.2 Historisches Lernen in der Schule ist dabei 
nicht ausschließlich an das Unterrichtsfach gebunden, da es auch in anderen Fächern 
wie Deutsch, Kunst oder Religion oder im Rahmen eines Fächer verbindenden bzw. 
ganzheitlichen Lernens, wie es etwa den Sachunterricht der Grundschule kennzeich-
net, stattfinden kann. Da Geschichte im Zuge der historischen Entwicklung jedoch zu 
einem festen Bestandteil des schulischen Fächerkanons wurde, erscheint es im Rah-
men der vorliegenden Untersuchung legitim, das historische Lernen in der Schule 
weitgehend mit dem Schulfach zu identifizieren und beide Begriffe synonym zu ver-
wenden. 

Die Beantwortung der von Bernd Mütter im Hinblick auf eine Geschichte des Ge-
schichtsunterrichts aufgeworfenen „Kernfrage nach der vergangenen Unterrichtsrea-
lität“ stößt dabei auf grundsätzliche und kaum überwindbare Probleme,3 denn der zu-
meist mündlich bestimmte Kommunikationsprozess einer Geschichtsstunde ist, wenn 
überhaupt, nur fragmentarisch dokumentiert, also direkt kaum erfassbar, sondern bes-
tenfalls indirekt erschließbar. Unterrichtsprotokolle, Ton- und Videoaufzeichnungen, 
die einen direkten Zugang zum Unterrichtsgeschehen eröffnen würden, existieren al-
lenfalls und dann auch nur punktuell für neuere Zeiten. Die Erinnerungen von Schü-
lern und Lehrern beruhen nicht nur auf disparaten Eindrücken, sondern unterliegen 
den Tücken einer zeitfernen, rückblickenden subjektiven Deutung. Aufzeichnungen 
von Lehramtsprüfungen und Visitationsberichte haben den Nachteil, nicht die All-
tagssituation, sondern eine untypische Prüfungssituation zu dokumentieren, die oft 
mehr über die Kriterien des Beurteilers als über den tatsächlichen Unterricht aussa-
                                                 
1 Mütter, Geschichte, S. 642. 
2 Vgl. Jank/Meyer, Modelle, S. 43. Die hier zugrunde gelegte Bestimmung enthält jedoch manche 
moderne Elemente, wie z.B. die „Aufsicht des Staates“, die, da sie erst historisch entstanden ist, 
nicht für eine allgemeine Definition herangezogen werden kann. 
3 Mütter, Geschichte, S. 644. 
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gen. Aus all diesen Quellengruppen lassen sich zwar Erkenntnisse über das histori-
sche Lernen in der Schule erschließen, doch ist deren Aussagekraft eng begrenzt, da 
sie sich nur auf einen kleinen Ausschnitt dessen beziehen, was als Geschichtsunter-
richt anzusprechen ist.4 Entsprechende Forschungsansätze sind dabei, obwohl sie sich 
von vornherein sowohl regional als auch zeitlich eine große Selbstbeschränkung auf-
erlegen, in ihrem methodischen Vorgehen vorsichtig tastend wie in der Bewertung 
der Reichweite ihrer Ergebnisse sehr zurückhaltend.5 

Darüber hinaus bleibt offen, was unter „Unterrichtswirklichkeit“ zu verstehen ist, 
denn das, was als Geschichtsunterricht bezeichnet wird, konstituiert sich als subjek-
tive und daher divergierende Wahrnehmung und Erinnerung der Betroffenen. Dem 
Geschichtslehrer kann ein und dieselbe Geschichtsstunde grundsätzlich anders er-
scheinen als der Klasse, in der selbst voneinander abweichende Meinungen existieren 
dürften, während der möglicherweise den Unterricht besuchende und die Schulauf-
sicht ausübende Gutachter seine Aufmerksamkeit wiederum auf andere Aspekte des 
Unterrichts lenkt. Der Rede von der Unterrichtswirklichkeit liegt somit ein objekti-
vistisches Missverständnis zugrunde, denn die Flüchtigkeit und die divergierende 
Wahrnehmung dessen, was Geschichtsunterricht genannt wird, impliziert nicht nur 
ein Quellen- und Forschungsproblem, das in seiner Schwere nicht zu überschätzen 
ist, sondern wirft auch die erkenntnislogische Frage auf, ob eine Geschichte des Ge-
schichtsunterrichts in Deutschland überhaupt geschrieben werden kann. 

Allerdings kann eine Geschichte des schulischen Unterrichtsfaches Geschichte ge-
schrieben werden, die den Wandel der institutionellen Ordnung des dann tatsächlich 
durchgeführten Geschichtsunterrichts untersucht. Dabei legt das jeweilige Schul- und 
Bildungssystem die Bedingungen für schulisches Lernen überhaupt fest, während ei-
ne Reihe von spezifischen Bestimmungen den Fachunterricht präskriptiv zu regeln 
versucht. Insofern sind diese Vorgaben mit der Unterrichtspraxis keineswegs iden-
tisch, denn ob, in welcher Art und Weise und mit welchem Erfolg sie umgesetzt wur-
den, lässt sich aufgrund der beschriebenen grundsätzlichen Probleme bei der Erfas-
sung einer vermuteten Unterrichtswirklichkeit, schwer entscheiden. Insofern sind das 
Unterrichtsfach Geschichte, d. h. der normativ gesetzte Rahmen historischen Lernens 
in der Schule, und der tatsächliche Geschichtsunterricht trotz aller Wechselwirkungen 
kategorial voneinander zu unterscheiden.6 

                                                 
4 Vgl. die quellenkritischen Überlegungen bei Handro, Geschichtsunterricht, S. 27-32 u. 360f. 
5 Günther-Arndt, Geschichtsunterricht beschränkt sich auf Oldenburg zwischen 1900 und 1930, 
Handro, Geschichtsunterricht auf die Region Sachsen-Anhalt zwischen 1945 und 1961. Vgl. a. den 
Jahresband 2003 der Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, in der ein Projekt dokumentiert wird, das 
den jetzigen Geschichtsunterricht umfassend erforschen will und dabei auf grundsätzliche For-
schungsprobleme stößt. 
6 Diese Unterscheidung wird auch in methodisch reflektierten Studien nicht immer hinreichend 
deutlich gemacht, was in der synonymen Verwendung beider Begriffe zum Ausdruck kommt; vgl. 
z.B. Handro, Geschichtsunterricht, S. 13-16. 
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II 
 

Die vorliegende Studie leistet somit, indem sie das Verhältnis von Geschichtsun-
terricht und staatlicher Geschichtspolitik in Bayern im 20. Jahrhundert untersucht, 
einen Beitrag zur Entwicklung des Unterrichtsfaches Geschichte an den allgemein-
bildenden Schulen in Deutschland.7 Es ist dabei zu analysieren, ob und wie der nor-
mative Rahmen des historischen Lernen in der Schule politisch beeinflusst, beibe-
halten, verändert oder neu gesetzt wurde. Die Fragestellung ist dabei, insoweit sie die 
Entwicklung in Bayern betrifft, landesgeschichtlich, insoweit sie die Entwicklung des 
schulischen Lernens betrifft, bildungsgeschichtlich und, insoweit sie die Struktur his-
torischen Lernens in der Schule betrifft, fachdidaktisch akzentuiert.8 

Dabei stellt sich die Frage nach der regionalen Eingrenzung auf Bayern und der 
zeitlichen Beschränkung auf das 20. Jahrhundert. Bis zum Ende des Ersten Welt-
kriegs wurden trotz des seit 1871 bestehenden Nationalstaats wichtige politische Be-
reiche, insbesondere die Bildungspolitik, durch die im Kaiserreich zusammenge-
schlossenen Einzelstaaten weitgehend selbstständig bestimmt. Dies änderte sich zwar 
nach 1918, wirkte aber trotz aller Veränderungen im Lauf des 20. Jahrhunderts bis in 
die heutige kulturföderalistische Ordnung hinein fort. Angesichts dieser dezentrali-
sierten Entwicklung des Schul- und Bildungswesens ist eine regionale Betrachtung 
nicht nur möglich, sondern sogar angezeigt. In der bildungsgeschichtlichen For-
schung herrscht demgegenüber die Tendenz, die zweifellos wichtige preußische Ent-
wicklung auf ganz Deutschland zu verallgemeinern, was jedoch ein schiefes Bild der 
Verhältnisse erzeugt. Während Preußen 1945 von der deutschen Landkarte ver-
schwand, weist Bayern im Unterschied zu manchen anderen Ländern der heutigen 
Bundesrepublik, die in ihrer jetzigen Gestalt erst nach dem Zweiten Weltkrieg ent-
standen, eine weitgehend ungebrochene staatliche Kontinuität mindestens seit Beginn 
des 19. Jahrhunderts auf und spielte immer wieder eine bedeutende Rolle im Rahmen 
der deutschen Geschichte. Aufgrund dessen ist es möglich, die Vorgaben für den Ge-
schichtsunterricht in einem wichtigen Teil Deutschlands zusammenhängend und kon-
tinuierlich zu untersuchen. 

Da um 1900 wichtige bildungsgeschichtliche Entwicklungen, die auch für das Un-
terrichtsfach Geschichte bedeutsam waren, in Bayern zu einem vorläufigen Ab-
schluss kamen, bietet es sich an, den Beginn des Untersuchungszeitraums hier anzu-
setzen. Das Schulwesen war nämlich im Lauf des 19. Jahrhunderts nicht nur breit 
ausgebaut, sondern auch staatlich organisiert worden, sodass am Ende des Jahrhun-
derts eine differenziertes öffentliches Schulsystem existierte, das die Grundlage für 
die Weiterentwicklung in der Folgezeit darstellte. Aber auch im 20. Jahrhundert kam 
es zu tief greifenden Veränderungen im bayerischen Bildungssystem, die in ihrer 
Dramatik denen des 19. Jahrhunderts nicht nachstehen.9 

                                                 
7 Vgl. zum Folgenden Baumgärtner, Staatliche Geschichtspolitik. Explizit ausgeschlossen werden 
die beruflichen Schulen, während die Grundschule als Teil der Volksschule, auch wenn dort ein 
eigenes Unterrichtsfach Geschichte nicht etabliert ist, mit berücksichtigt wird. 
8 Vgl. zu Grundproblemen bildungsgeschichtlicher Forschung Jeismann, Bildungsgeschichte. 
9 Vgl. auch zum Folgenden als Überblick die einschlägigen Darstellungen in HGBB II u. III. 
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Im Zuge dieses Prozesses kam es in den allgemeinbildenden Schulen zur Ausbil-
dung eines Fächerkanons, in dem sich Geschichte als eigenständiges Unterrichtsfach 
etablieren und diese Stellung bis heute behaupten konnte. Die Längsschnittuntersu-
chung eines Unterrichtsfaches beinhaltet jedoch die Gefahr, bei der immanenten 
Nachzeichnung des Verlaufs die Veränderungen der übergreifenden Zusammenhänge 
zu übersehen. So ist etwa zu bedenken, dass sich das Schulsystem insgesamt und die 
einzelnen Schularten kontinuierlich weiterentwickelten. Dies kommt im Zuge der 
Untersuchung zwar immer wieder zur Sprache, wird jedoch nicht umfassend und sys-
tematisch thematisiert, bedeutete dies, eine Schulgeschichte Bayerns im 20. Jahr-
hundert zu schreiben. 

Anhand von zwei Übersichten (Tabelle 1-2), die die Angaben des Statistischen 
Jahrbuchs für Bayern wiedergeben, lassen sich einige grundlegende Entwicklungen 
skizzieren,10 wobei zu bedenken ist, dass die statistisch erfassten Schularten zu ver-
schiedenen Zeiten ganz unterschiedliche Schulformen beinhalteten. Die Gymnasien 
des Jahres 2000 etwa sind zwar mit den höheren Schulen um 1900 durch die histori-
sche Entwicklung verbunden, haben jedoch mit diesen nicht mehr allzu viel gemein. 
Angesichts der bunten Schullandschaft zu Jahrhundertbeginn und der Verteilung der 
Schüler auf eine Vielzahl nicht mehr existierender Schularten sowie der damaligen 
Bedeutung des Privatschulwesens ist die Aussagekraft der Zahlen nicht zu überschät-
zen; sie eignen sich jedoch für einen ersten Überblick über wichtige säkulare Trends. 

So etablierte sich das dreigliedrige Schulsystem dauerhaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg und wurde dann auch erst statistisch erfasst. Weiterhin reduzierte sich die 
Zahl der Volksschulen dramatisch, woran, da die Schülerzahlen sich vergleichsweise 
wenig änderten, die flächendeckende Auflösung kleiner Dorf- und Landschulen – 
auch dies ein Phänomen der Zeit nach 1945 – erkennbar ist. Demgegenüber expan-
dierte das höhere Schulwesen sowohl im Hinblick auf die Zahl der Schulen, aber vor 
allem im Hinblick auf die Zahl der Schüler. Auch fand, da die Schülerzahl insgesamt 
anstieg, eine Verschiebung von der Volksschule zu den weiterführenden Schularten 
Realschule und Gymnasium statt; der Trend ging mithin zu höheren Bildungsab-
schlüssen. 

 

                                                 
10 Dass dabei kein strikter 10-Jahres-Rhythmus eingehalten wurde, liegt einerseits an der unregel-
mäßigen Erscheinungsweise des Werks und ist andererseits in der Vermeidung situativ bedingter 
Verzerrungen begründet. So geben die Zahlen für das Jahr 1937 den Vorkriegzustand wieder, wäh-
rend 1951 die unmittelbaren Kriegsfolgen überwunden waren. Vgl. a. die Übersichten bei Mül-
ler/Zymek, Sozialgeschichte, S. 79-90. 
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Innerhalb des höheren Schulwesens, dessen Entwicklung die zweite Übersicht 
(Tabelle 2) widerspiegelt, ist der Bedeutungsverslust des humanistischen Gymnasi-
ums (HGy) und der Aufstieg anderer Formen höherer Schulen bemerkenswert. Das 
Realgymnasium (RGy) entwickelte sich zum Neusprachlichen Gymnasium (NGy) 
weiter, während aus der Realschule (RS), die zur Oberrealschule (ORS) aufgestockt 
wurde, das Mathematisch-naturwissenschaftliche Gymnasium (MNGy) entstand. Al-
lerdings kam es zu einer Angleichung der verschiedenen Formen höheren Schulen, 
die nun zumeist nicht mehr als eigenständige institutionelle und bauliche Einheiten 
existieren, sondern als Gymnasien mit verschiedenen Abteilungen bzw. Zweigen. Die 
alten Lateinschulen (LS) und Progymnasien (PGy) als Kurzformen der Vollanstalten 
verschwanden im Zuge dieser Entwicklung. Dass die eigenständigen Höheren Töch-
terschulen (HöTöS) nicht mehr in der Statistik erschienen, zeigt nicht nur die Ten-
denz zur Koedukation und die Angleichung des weiblichen an das männliche Schul-
wesen, sondern spiegelt die dramatisch gestiegene Teilhabe von Mädchen am zu-
nächst den Jungen vorbehaltenen höheren Bildungswesen bis hin zur Gleichberechti-
gung wider.11 

Aufgrund dieser säkularen Entwicklung des Bildungswesens in Bayern bietet sich 
die Zeit um 1970 als Ende des Untersuchungszeitraums an, da der eben beschriebene 
Umstrukturierungsprozess zu einem vorläufigen Abschluss kam. Zudem stellt die 
„Umgründung der Republik“ einen Einschnitt in der bundesrepublikanischen Ge-
schichte dar und bietet sich daher als Endpunkt an,12 zumal forschungspraktisch die 
Archivsperrfristen die Zugänglichkeit jüngerer Quellen verwehren. 

Gleichwohl zeigt eine nähere Betrachtung, dass die für das Unterrichtsfach Ge-
schichte in Bayern maßgeblichen Entwicklungen, wie z.B. das Ausklingen der Bil-
dungsreformbewegungen in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren, diese Zäsur 
überspielten, sodass einzelne Prozesse trotz reduzierter Quellenbasis darüber hinaus 
weiter zu verfolgen sind und, um langfristige Tendenzen besser einschätzen zu kön-
nen, ein Ausblick auf die aktuelle Situation notwendig erscheint. Insofern erstreckt 
sich die Untersuchung in der Tat auf das ganze 20. Jahrhundert, wenngleich das letzte 
Viertel nur im Überblick behandelt werden kann. 

 
 

III 
 

Nicht nur in bildungsgeschichtlicher Hinsicht erscheint die Konzentration auf das 
vergangene Jahrhundert sinnvoll, sondern auch der Blick auf die politische Entwick-
lung eröffnet eine interessante Perspektive. Bayern konnte im 20. Jahrhundert zwar 
seine staatliche und territoriale Kontinuität weitgehend wahren, war aber in ganz ver-
schiedene nationalstaatliche Ordnungen eingebunden und wies ganz verschiedene 
politische Systeme auf: von der konstitutionellen Monarchie des selbstständigen Kö-
                                                 
11 Vgl. Kleinau, Bildung; Kleinau/Opitz, Geschichte, Bd. 2; Hohenzollern/Liedtke, Schulweg. 
12 Vgl. Görtemaker, Geschichte, S. 475. Für die unterschiedlichen Periodisierungsvorschläge der 
bundesrepublikanischen Geschichte vgl. Metzler, Straßen; Goch, Erfolgsweg, Wolfrum, Demokra-
tie. 
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nigreichs Bayern im Rahmen des Deutschen Kaiserreichs bis 1918 über die parla-
mentarische Demokratie des Freistaats in der Weimarer Republik zwischen 1918/19 
und 1933 und über das gleichgeschaltete Land im totalitären NS-Staat zwischen 1933 
und 1945 bis hin zur parlamentarischen Demokratie des 1946 neu gegründeten Frei-
staats als Bundesland der 1949 gegründeten Bundesrepublik Deutschland. Auf diese 
Weise ist es möglich, die geschichtspolitischen Vorgaben für den Geschichtsunter-
richt nicht nur zusammenhängend und kontinuierlich zu untersuchen, sondern auch 
die durch die politischen Brüche bedingten Veränderungen an einem regionalen Bei-
spiel zu analysieren. Es ist also zu untersuchen, ob bzw. inwieweit sich die jeweilige 
Staatsordnung auf die Vorgaben für den Geschichtsunterricht auswirkte; es lassen 
sich mithin die Transformationen des Unterrichtsfaches Geschichte im „Zeitalter der 
Extreme“ exemplarisch verfolgen.13 Der Begriff „Transformationen“ bezeichnet da-
bei die in einem vorgegebenen Rahmen, hier des Schulfaches, feststellbaren Verände-
rungen, die sich aus dem Wechselspiel verschiedener Einflussfaktoren ergeben. 

Als Teil des öffentlichen Schulwesens ist das historische Lernen in der Schule 
staatlich normiert, also per se Objekt von Geschichtspolitik.14 Darunter ist „ein Hand-
lungs- und Politikfeld“ zu verstehen, „auf dem verschiedene Akteure Geschichte mit 
ihren spezifischen Interessen befrachten und politisch zu nutzen suchen”,15 wobei in 
Anlehnung an die angelsächsische Begriffsverwendung drei Aspekte, nämlich ein 
programmatischer, ein prozeduraler und ein struktureller unterschieden werden kön-
nen.16 Umfasst policy die „inhaltlichen Handlungsprogramme, die von politischen 
Akteuren und Instanzen verfolgt werden“, steht bei politics die „Sammlung und Be-
sorgung von noch fehlender Zustimmung und Einwilligung zu Handlungsprogram-
men“ im Mittelpunkt; polity wiederum umschreibt den „Handlungsrahmen – allge-
meine politische Vorkehrungen – Bedingungen, unter denen politisches Handeln 
stattfindet“. Insofern ist nicht nur zu untersuchen, welche geschichtspolitischen Ziele 
im Hinblick auf das Unterrichtsfach Geschichte verfolgt, sondern auch wie sie unter 
den je spezifischen Bedingungen umgesetzt wurden. 

Staatliche Geschichtspolitik erstreckt sich jedoch auch auf andere Bereiche wie z. 
B. Museumsgründungen, Denkmalerrichtungen oder Gedenktage und wird begleitet 
von vielfältigen Auseinandersetzungen und Diskussionen, mithin von gesellschaftli-
cher Geschichtspolitik. Beide lassen sich als Elemente der Geschichtskultur und Aus-
rucksformen des Geschichtsbewusstseins in der Gesellschaft verstehen. Während die-
ses ein „individuelles Konstrukt“ darstellt, das sich in Internalisierungs- und Soziali-
sationsprozessen aufbaut“, lässt sich jene als „kollektives Konstrukt“ verstehen, „das 
auf dem entgegengesetzten Wege der Externalisierung entsteht und uns in Objektiva-

                                                 
13 Vgl. Hobsbawm, Zeitalter, der die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts mit diesem Diktum belegt, 
sowie im Hinblick auf die Geschichtswissenschaft Raphael, Geschichtswissenschaft. 
14 Nach Günther-Arndt, Geschichtsunterricht, S. 13 „ist auch der Geschichtsunterricht in den öffent-
lichen Schulen vorwiegend als eine staatliche Veranstaltung zu interpretieren“. Vgl. a. Dre-
wek/Tenorth, Bildungswesen. 
15 Vgl. Wolfrum, Geschichtspolitik (1999), S. 25-32, hier S. 25; Fröhlich/Heinrich, Geschichtspoli-
tik; zu Bayern Wolfrum, Geschichtspolitik (2004). 
16 Vgl. Rohe, Politik, S. 61-67; die folgenden Zitate auf S. 62, 62f. u. 64. 
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tionen mit dem Anspruch auf Akzeptanz gegenübertritt“.17 Angesichts des langen 
Untersuchungszeitraums beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf den Bereich der 
Schule und bezieht die Entwicklung der Geschichtskultur in der Gesellschaft nur 
punktuell mit ein. 

Im Hinblick auf die Langfristigkeit und Stringenz des Handelns der Akteure lässt 
sich zudem konzeptionelle und akzidentielle Geschichtspolitik unterscheiden: auf der 
einen Seite das gezielte Verfolgen eines spezifisch geschichtspolitischen Programms; 
auf der anderen Seite das situative geschichtspolitische Agieren, das jedoch allgemei-
nen politischen Zielen dient. Das Unterrichtsfach Geschichte war jedoch nur selten 
Objekt der großen Politik und entfachte selten Diskussionen, die die öffentliche Aus-
einandersetzung beherrschten. Vielmehr blieben die einschlägigen staatlichen Ent-
scheidungen und die gesellschaftlichen Erörterungen meistens an übergreifende bil-
dungs- und schulgeschichtliche Weichenstellungen gebunden und entbehrten oft ei-
nes expliziten geschichtspolitischen Programms, sodass dieses sich lediglich als Sub-
strat der tatsächlichen Regelungen rekonstruieren lässt. Im Unterschied zur prekären 
Erfassbarkeit der Unterrichtswirklichkeit sind die staatlichen Vorgaben anhand der 
amtlichen Veröffentlichungen, insbesondere der Lehrpläne und einschlägiger Erlasse, 
und der dazu gehörenden Aktenüberlieferung verlässlich rekonstruierbar. 

 
 

IV 
 

Der normative Rahmen des Geschichtsunterrichts umfasst Aussagen zu den Zielen, 
den Themen, der unterrichtlichen Durchführung und der organisatorischen Einbet-
tung ins Schulsystem, hat mithin eine normative, eine inhaltliche, eine unterrichts-
methodische und eine schulstrukturelle Dimension.18 Die zu untersuchenden Trans-
formationen des Unterrichtsfaches beschränken sich dabei nicht nur auf Lehr-
planrevisionen, sondern umfassen auch Fragen der Lehrerbildung sowie die Praxis 
der Schulbuchzulassung und sind begleitet von einer in sich uneinheitlichen gesell-
schaftlichen Diskussion über den Geschichtsunterricht. Gleichwohl kommt den Lehr-
plänen als Quellengrundlage der Untersuchung eine zentrale Bedeutung zu.19 Diese 
enthalten das an die nächste Generation zu vermittelnde gesellschaftlich anerkannte 
Wissen, das einerseits als erhaltenswert erachtet wird und andererseits die Bewälti-
gung kommender Aufgaben ermöglichen soll, verbinden mithin Tradition und Zu-
                                                 
17 Vgl. Schönemann, Geschichtsdidaktik, hier S. 44. 
18 Diese Unterscheidung orientiert sich an den von Schönemann/Jeismann, Geschichte, S. 25 und 
von Schönemann, Lehrpläne, S. 55-59 vorgeschlagenen Dimensionierungen von Lehrplänen, er-
weitert sie jedoch auf das Profil des Unterrichtsfaches insgesamt, das nicht allein durch Lehrpläne 
konstituiert wird. Die Abweichungen bestehen darin, dass die Unterscheidung der auf die Gesell-
schaft bezogenen normativen und der auf den Unterricht bezogenen funktionalen Dimension aufge-
geben, die eigens ausgewiesene Kontrolldimension der methodischen zugerechnet und die schulor-
ganisatorische zur schulstrukturellen Dimension erweitert wird. 
19 Grundlegende Überblicke bei Künzli/Hopmann, Lehrpläne; Künzli u.a., Lehrplanarbeit. Zu 
Grundfragen von Geschichtsehrplänen Hasberg, Richtlinien- und Lehrplananalyse. Die theoretische 
Auseinandersetzung begann bereits im 19. Jahrhundert; vgl. Dörpfeld, Schriften. 




